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1979 09 28 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXx,:XXXXXX 
die Vornahme von Volkszählungen 

(Volkszählungsgesetz 1980) 

Der NationaLrat hart Ihesm!LosiSsen': 

§ 1. (1) An der Wende eines jeden Jahrzehntes 
ist innerhaLb der sechs vOl"hergeheruden oder 
der sechs nachfol,genden Monate eine Volks­
zähliUlng vür.Zlunenmen (Or:dlentilichle V'OIlkJszäh-
Jiu.nlg). . 

{2) Im 'Booa.rbsFalWe kmn' eine Vollk:s~äh1U1D1g 
auch :außel'inaJib rdies im Abs. 1 festgesetzten Zeit­
raumes ,a:ngeol1d1net Wlet1d'en (~uß.e1'1Otrdeno1iche 
Volik'sziih1'uI1lg). 

(3) Di,e VOl1bel1eiltuI1lg unJa Durchführung der 
V OilkSlZähiLu1nlg (JIbJütegt ~m R,a!hmen ,der vetfas'SIUi11Igs­
mäß,i,~en Zuständigkeit alem . östierooichIDsch,en 
Staotisn~schenJ Zentlr:liLaiffit aUlS Onga.tlI des Bundes­
mLnistern ,für IDllIC!'es. 

§2. (1) D<l!s Z~eil der V()J~ähJ,U!I1lg i'st dliJe Er­
mittLuI1lg ,dler Zahl U!I1Id ,des Aufhaf\lJes dier W ohn­
hevölkerung Um oganlZlfln BiUll1desge'biet. 

0(2) Zu ,diesem Zwecke kÖlnlnJenan die zu zäh­
J'ell'dön Person'en Fl1<li~n nach Namen, GeschJocht, 
Geburtsd>altum, Gelbul'tsort, FamiWienst<l!rudi, K,in­
derZlalhl, R!e1~~iioI1lSb.ekennt'!1li,s', Umganlgsgprache, 
Sta.a'tsla!I1lgehöni.~kteit, Schui~büJIdiu:ng, Berufsl:llU",bhl­
dung, :Biel'Ulf, ß,eschäift:i~, Aufe.n.thak U!11ld 
~ oIhnsitz ,gestelift werden. 

(3) Als Gl"llnldilage für die Ermittlungen zur 
Feststelhmg der Zahl der Abgool1d:neten In den 
W a,hllok,l1ei~en für me W:ah:l <!:es NlattlioIllailmtes 
(Art. 26 B-VG) sowie der Zahl der von den Län­
dern in ,den Bunde~!'at zuentsendeIllden MitgLieder 
(A!'t. 34 B~VG) äJglt der Oit1dentUli:ch,e WoorwitUZ je­
des österreiehischen Staat9bürgers im Bundes­
gebiet zm enhelben. 

, (4) Der oride.ntlliche Wohnsitz im Smne des 
Abs. 3' ,i'st l:lin dem Orte 'begrüI1ldiet, ,aal dem sich 
.die zu zählende PersOin in -der erweislichen oder 
aus ,den Umständen hervorgehenden Absicht nie­
del1geLassen hat, ihnih~s auf weiteres zum Mittel­
pUi11ikt eilhrer L~beQ'SheZJielllU!11I~en zu wäMen. ffie-

bei ist es i\lo11Jerhebll,ich, oIb die A:bsim't da:r:wlf 
gerich1tet war, für ,immer an diJesem Orte zu 
hldben. Personen, ldie heharuptlen, diaß dilese Vor­
aouss,etzunlgelll f,ür sie an mehr:eren Orten zu­
trdFen, halben alruäß1ich oor AusfrüiHung der 
Drucksortena.nzug,eben, welcher W'iohn,~itz rulrs 
OI1d.entloj,ch,er Wdh11lSirtz gellten sOII1. Lndiiesem 
Faill1e hat dia/S öSlterl1eichi~che Stla1ii'scisch,e Zen­
tr<ll1alffit die !betroffenen GemeIDidren zu hör,en; 
ka/I1lDl Idarnach keine e~11Idieucige EruoscheicLun,g darü­
be,r ,getl1off,en wer,dien, 'an WJelchem ÜN ldie Per­
so'n zu zäh:J.en 1St, ~IO ,~.t sie run ,ebern ürt zu zäh.­
lien" den ~j,eal1s ondientdJichen Wohn~tlZ a:n.gegeboo 
halt. 

(5) Für idlie ZähLung silnd DruckSIOrtJen zu ver­
wenden, dwe 3lUf Kostlen Ides Burudes belligestdk 
wreraen. 

§ 3. (1) Zur ~kunJfrtJSertte'iiliU!I1Ig SÜJnid aille Ber-, 
sonen verpfli:chret, d~e wn der ZähJJg1emeinde ~hl1en 
ol'cLencltimoo Wohns,itlz haJben.'Fr:itg,eruiOJa,ch 
Name, SteUung 2Jum Ha.usha:ksv,or~a:nld~' Ge­
hUf.lJsjahr u1nd ol1denroLichem W'iohnsoit!z swnd a-u:eh 
üi "ver Gemeinde /Zu sOdlleil1', inder' eine Pel'SOi11 
ei'nJen wei,tel1C!n W'ioh11iSWtz halt. 

(2) Stinld PensIOnen, wf die tdii,e VoraUissetzungen 
nach Abs. lzutl1effen, 2Jum Zeitlpunikt der Erhe­
bung w,egen A'bwesenheEt mch,t erfoaßhar oder 
zur AlUskunftsertleiILung nicht fähillg, 5'0 sinJd der 
H:liiUIS:ha:ltS'V'orsltI:linleb, Angehöl'~ge, dlie im gemein­
samen Hruush<l!lt wd1men, der Wohruunlgsinhatber, 
der Wohntli111g9V.enm~oer oder dier Haulseigen­
tümeraf\lJs,kunftspf1ichttiiJg. 

(3) Die ruuskullloft~pflichnigen PerSQ1I1ie11i !halben 
diiie En<1igen 11I~ch' hesoem Wiis~en Ul11irl GewriJSsen 
walhrheit,~emäß zu Ibe~ntworten iUln:d, wenn er­
f:ord.e111ich, diie D1'1ucksomen sellbt IatUszucfÜlllel11J. 

§ 4. (1) Die mlrt Ider Volkszah:lung befaßten 
ürga.ne halbe'n über ldie An.ge1egenhruren, dlie 
i.hnen hiebei zur Kenntmis ,gelalllJgen, gegenüber 
jederma.nn stl1engsltles Sci11lschweigen zu beoba'm­
ten, sofern die Gehei.mhalltung im Interesse 
einer GebietskörperschJafrt odelr im mte'ressle 
einer Partei: ,geboten ;9t (Amtsverschwiegen­
hert). 
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(2) Angaben, die in Erfüllung der Auskunfts­
pflicht igemäß § 3 ,gemacht w,eriden, dü;t:if,en 11iUJl" 

für sua'OiJslOisch'e ZweckJe Vierwoodet weflden. Für 
stewerWichie ZWJeckJe ist düle Verw,enldnm'g vou An­
,galben, dl~e Ibei ,der V,OillkszäMun:g 'get1llacht werolen, 
1\l1l!zuLäS'Sig. 

(3) SoI11en ,bei ldier V,oJiksizä:h1'ung ge:maJehre Am­
@alben aIU'eh für ailidier:e ailJs steuerlliiche Zwea,e 
VerWJen,dlUilig fiIlldien, so !i5!t dies oorch ein beSlOIl!­
,dier.es Bl\l!n,dles,&es'etz ,a'I.Vsdr:ückJJich a;IliZUIOndiruen. 

§ 5. (I) Bei der Durchführulng der Valkszäh­
lurug ,im B~ooidle dler GemeindIe hiaJberu die 
Gemeinden äun übertr:ll~11Jen Wil1kl\l!ngl'>bereich 
miitlZl\lJWliJrk,eru. Sille ~ben a;uch vo&äung dÜle dlaIn.Lt 
verbundenen Kosten zu tmgen. 

(2) Für die DurchfJührung ,der Erhepung kann 
dJie GemeinIdJe ZäMol1gJ3.I1lIe einsetzen', ,die ~He 
D:ruckslOr'ren aru die 7Jur AusklUlIllft Verpflkh'Oeten 
weirtedei.ten, nax:h ArwfüMlUng eins'ammdn unJd 
di~e 'aI\lslgefÜl~keru DnucksortJell1lan Ort und! Stelilie 
Quf Vo.L1'S1tän,diigk'elit ij1ber.prüfen körunen. 

(3) DaJrülber hitnarus können Ei'gentÜlmer be­
wOMter Objekte oder ,deren Bevüllmächtigte 
von der Gemeinde Vlel1pfLichtet w,eroen, dliJe ,irlmen 
ZIUIgesteHten oder von ihnen bei der Gememde alb­
z'lliholenOOruDl1ucksOIrten ~.111; .dü!e ZJUr A oofüJillurug 
verpflichteten PersünenUJllverziilg}.~ch wei,terzJUlci­
neo., sie nach Al\l!sfÜlLlung cinz~ammeln, ruf ihre 
Vüllzähligkeit süwiedie Vüllständigkeit der Aus­
f.iiJIlung hin, 7JU ü!bel1priif.en UiDld sille der Gemeinde 
üder derenBeauftragtenrückzumitteln. Hiebei 
ist ces ,den rzur Ausfüllung verpflichtet~n Personen 
freizustellen, -die ausgefüllten Drucksürten auch 
unmittelbar bei der Gemeinde üder deren Beauf­
tragten gegen Empfangsbestätigung abzugeben. 
Die Empfangsbestätigungen sind dem Hauseigen­
tümer oder dessen Bevüllmächtigten zu über­
mitteln. 

(4) Die Gemeinde kann ;aJber auch, wenn die 
Drucksürten nicht oder nicht vüllständig ausge­
füllt sind, die Person, die zur Ausfüllung der 
Drucksürten veI1pflichtet ist, bei Haushalten, die 
aus mehreren Pers IOnen bestehen, den Haushalts­
vürstand, zur Ausfüllung der Drucksürten üder 
deren Ergänzung vürladen. Die vorgeladene Per­
son hat die zur überprüfung der Ausfüllung der 
Drucksorten erfürderlichen Dükumente und sün­
stigen Nachweise vürzulegen. 

(5) Die Anürdnungen der Gemeinde gemäß 
Abs. 2 und 3 sind durch öffentlichen Anschlag 
rechtzeitig vorher bekanntzumachen. 

§ 6. (1) Die Zählung äst gemeindeweise durch­
zuführen. Innerhalb der Gemeinden sind die Er­
hebungen gegebenenfalls nam Gemeindebezirken 
(Ortschaften), Straßen, Gassen und Plätzen anzu­
ürdnen. In .größeren GemeLinden können "Zähl­
sprengel" gebildet werden. 

(2) Die Gemeinden haben auf Grund der aus­
gefüllten und vün ihnen auf Vollzähligkeit zu 
überprÜlfe11'den Drucksorten die Gemeindeüber­
sichten zu verfassen. Die übersichten sind, aus­
genümmen jene in Städten mit eigenem Statut, 
mit allen Zählakten den Bezirkshauptmannschaf­
ten vürzulegen. 

(3) Die Bezirkshauptmannschaften haben zu 
überprüfen, ob alle Gemeinden ihres Amtsberei­
ches das Zählungsmaterial übermittelt haben Und 
auf Grund der Gemeindeübersichten die Bezirks­
übersichten zusammenzustellen. 

(4) Hierauf haben die Bezirkshauptmannschaf­
ten das gesamte Zählungsmaterial unverzüglich 
dem österreimismen Statistischen Zentral amt zu 
übersenden. Gleichschriften der Bezirksübersich­
ten sind dem Landeshauptmann vürzulegen. 

(5) In Wien und in den Städten mit eigenem 
Statut ist das gesamte Zählungsmaterial mit der 
Geineindeübersicht vüm: Magistrat dem österrei­
chischen Statistischen Zentralamt unmittelbar ein­
zusenden. Von den Städten mit eigenem Statut 
ist eine Gleichschrift der Gemeindeübersicht dem 
Landeshauptmann vorzulegen. 

(6) Die Bearbeitung und Auswertung des ge­
samten Zählungsmaterials sowie die' Kundma­
chung der Ergebnisse übliegt dem österreichi­
schen Statistischen Zentralamt. -Dieses -Amt ist 
auch berechtigt, bei der Sammlung und Berichti­
gung die erfürderlichen Erhebungen und Ergän­
zungen durchzuführen und zu diesem Zweck mit 
den bei der Durchführung der Vülkszählung mit­
wirkenden Stellen unmittelbar zu verkehren; ins­
besünderesind bei Vürliegen mehrerer Wühnsitze 
die betroffenen Gemeinden zu hören. Das öster­
reichische Statistische Zentralamt kann sich bei 
der Bearbeitung und Auswertung des Zählungs­
materials der automationsunterstützten Daten~ 

verarbeitung bedienen. 

§ 7. (1) Das österreimisme Statistische Zentral­
amt hat das endgültige Ergebnis der Vülkszäh­
lung sü rasch wie möglim zu ermitteln und kund­
zumachen. Die Kundmachung hat, unbeschadet 
der Vürschriften des Abs. 2, in besonderen, die 
Ergebnisse der Vülkszählung enthaltenden 
Druckwerken zu erfolgen. 

(2) Zunächst list f:ür ,die FeststellU1llgeo. gemäß 
§ 2 Albs. 3 'dieendgülti,ge Zahll der österreichi­
sechen StaatSbürger, die im Bundesgeibiet ihren 
ül"dentlichen WohnsitlZ haben (§ 2 Abos. 4), zu 
ermitteln. Hieraulf SJim,d dlie aJUf .die Bundes:länder 
entfallenden Bürgermhlen sowohl ,dem Bundes­
kanzler a'ls 'auch dem Blinidesmtinister für Inneres 
unverziigl1ich schrifltJich mitzuteilen sOlWde im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zuveröffent­
Lichen. 
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74 der BeiLagen 3 

§ 8. (1) Der ,Bund hat den Geme~nrden die (2) Die Verordnungen nach Ahs. 1 werden in 
i<hnen durch die Mi,twirkung ,an der VOll szählung den FäHen der lit.a und h von der Bundes-
erwachiSel1Jd'en Kosten zuef\setzen. regierung mit Zustimmung des Hauptausschusses 

t 
des Nation>alrates, im Faille der mt. c vom Bundes­

(2) Der ErsatlZ ·j,st ,ils Pauscha,lents ä,digung minister für Inneres und ~m Faille der ,lit.d vom 
zru gewähren und ,durch Verovdnung de B~ndes-

Bundesminister frü'r I'nneres im Einvernehmen mit 
min.isters fur In~~ems ·nach Maßga?e ,des ~.fanges ,dem Bundesminister für Fi,nanz,en erlassen. 
der Erhebungsbogen und rdC\S mit der rhebung 
verlbu,ndenen Aufwa,ndes ,festzrusetzen. i 

(3) Die auf jede Gemeinde entBaHede Pau­
schallentschärdligung ist auf Grund ,der cl m öster­
reichischen Statisüschen Zentralamt VOl'. iegen.den 
Unterl.agen zu ·ermitteln. 1· 

(4) Das österreichische Stati'stisch,e Z nt~alamt 
hat ,die den Gemeinden ',gebührenden. Kosten­
beiträge ehestmöglich fes·tzustellen und, ieüber­
weisung der Pausch'alentschärdigungzu v~anJassen. 

§ 9. Wer einer Verpflichtung na diesem 
Bundesgeset7Je nicht :nachkommt, in~ esondere 
wissentlich unW'<l'hre oder unvoJilständige Angaben 
macht, sons~ ,durch Ha'ndlungen Ode~ Unter­
lassungen ,die RJichti.gke.it oder Vollst" ndigkeit 
der Zählung sowie !iJhre Durchführung riil erhaupt 
gefälhrdet oder die Amtsverschwiegenih it (§ 4 
Albs. 1) verletzt, begeht, wenn darin ~in~ .von 
den Gerichten zu lbestl'afen1de Handlun gelegen 
ist, eine Verwailtungsübertretung und ird von 
,der Be:zirksverwailtungsbehö'l'demit ein r Geld­
strafe bis zu 30 000 SOIder mit ,einer reiheits­
,stl'afebis zu sechs Monaten :bestraft.Be~dl Strafen 
können aJUch nebeneinander verhä,ngt werden. 

§ 10. (1) Durch Ve1"Ordnung werden b stimmt: 

h) die A~olr,dnung einer Außerord dichen 
a) ;der Zäihltag, ± . 

VolkszäJMung (§ 1 Albs. 2), 

(3) In der Verol"\dnung :gemäß Albs. 1 ~it. b 
k'ann bestimmt werden, daß die nächstfoJJgende 
Orrdentliche Volkszäh,lung zu ,ennfia1len hat. 

§ 11. (1) Späteste!1JS sech·s Monate vor dem 
Zähhag einer Ordentlichen VorH~&zä:h1ung (§ 10 
Abs. 1 Lit.a) s,ind zur Voribereirtung der Zählung 
und a:ls Hilfe bei der KonnroHe der V o~lzählig­
keit und der ordnungsgemäßen Ausfüllung der 
ZlVhJlpapiere Orts- und Häuserverzeichnirsse an­
zulegen (Vol"\erhebung). 

(2) Die Verzeichriisse nach Abts. 1 rbilden a,uch 
d,ie Grundlage für ein l11'ach jeder Orlclent1ichen 
V o1kszä'hilrung vom östel'reichischen Statistischen 
Zentralamt herauszugebendes, "Ortsverzeichnis 
von öS>terreich". 

(3) Zur Anleguifig der Orts- und Häuserver­
zeichnisse haben die Gemeinden ,die vom Bunde 
beigesteililten Drucksorten aiUSZlUfüUen· und die 
ausgefüUten Ellhebungsformulare fristgerecht im 
Wege iderBezirksverwa1tungsbehörde und ·des 
Landesh~uptmannes ,dem österreichischen . Stati­
stischen ZentraJ.amt .einzusenden. 

§ 12. (1) Mit dem Wirksamwerden dieses 
Bundesgesetzes tnirtt Idas Bundesgesetz vom 5. Juli 
1950, BGBL Nt. 159, ülberdie Vornra:hme von 
Voilikszäiht1ungen (Volkszählungsgesetz) in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 398/1976 
außer Kraft. c) ·die bei der VolkszäMung zur Ve endung 

gel'ang.enden Drucksorten (§ 2 AbS~5)' aus '(2) (Verfassungsbestimm,u'ng) Der § 11 des im 
denen auch rdie gesteLlten Fragen (§ Abs. 2) Abs. 1 zitierten Bundesgesetzes '~ird :aufigehoben. 
und die zur .Ausk'unftserteilurug S'O ie zur 
Ausfüllung der Druck.sorten verpfl·chteten § 13. Mit ,der Vorl1zJiehung ,dieses BundeSlgesetzes 
Personen (§ 3 Ahs. 1 und 2) eIf· ichtlichist hinsichulich ,des § 10 Albs. 1 Nt. ,a und b die 
sein müssen; . 'Bundesregierung, sonst der Bu'ndesrrnnislter für 

d) .die Höhe der ,den Gemeinden fü jeden Inneres, im FaUeldes § 10 Albs. 1 lit. djedoch, 
gezählten Hausha:lt zu gewährend n Pau- im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
scha,lentschädigung(§ 8 Albs. 2). . Finanzen :betraut. 
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4 74 ,der Beilagen 

Erläuterungen 

A. ALLGEMEINES 

Die ,drei letzten OI'1denüicherr VOilkszä:hlungen 
am 1. Juni 1951, am 21. März 1961 und am 
12. Mai 1971 wurlden a,l1e nach ,dem Volkszäh­
lungsgesetz vom 5. JuLi 1950, BGBl. Nr. 159, 
vorgenommeIlJ .. Das ,geIlJannte Gesetz blieb, ab­
gesehen von der durch dias BUnldesge~etz BGBL 
Nr. 398/1976 el1fo!1gten Änderung, mit der die 
gesetzliche GrundLage für eiifi'e El1hebung der 
:M:ut:tersprache im November 1976 gesch:affen 
werden sollte, bis heute unverä,ndert, o;bw()lM sich 
schon n'ach ,der ersten nach seinen ,Bestimmungen 
durchigeführten Ordentlichen V olk,szählung im 
J albre 1951 gez-cigt hatte, daß einige seiner Vor­
sch,riften änderungs- bzw. ,das ga-Me Gesetz er­
gä'nzungsbedüI1ftig war. So ,ergaben sich z. B. 
Schwiecigkeilten hinsichtlLich der Frage nach dem 
Wohnsitz; BestimmuIlJgen hinsichtlich der Er­
mi ttLung des V olkszä:Mun~sergebnisses sowie einer 
PulbLikation ,dieser Ergebnisse entlhält das Gesetz 
ü!berhauptnicht. Auf diesen Mangel hat der 
Verfassungsgerichtsthof <in seinem Erkenntn~s 
Slg. 6563/71 betreffetlId die Anträge d'er Nieder­
österreichischen, der Vorarlberger und der Tiroler 
Landesregierung -auf A,ufihebung {der Nationa.lrats­
Wahlordnung 1971, der Verordnl\lllig der Bundes­
regierung, BGBL NI". 267/1971, über die Aus­
schreilbung ,der Wahl 'mIm Natliorradrat, ,die Fest­
setzun,g des W a1hltagesuIlId des Stichnages sowie 
der Kun,dmachung des Bundesministers für 
Inneres, BOB!. NI". 11/1971, über die Z,ah,l der 
auf jelden WaMkreis -entfaHeIlJrlen Ma,ndate für 
die Wahl des Nationalrates besonders aufmerksam 
gemacht. 

Der Verf,assunglSlgerichtshof hat in ,dem z.itierten 
Erkenntnis !betont, 'daß nach Inihalt und Zweck 
des Art. 26 Ahs. 2 zweiter Satz B-VG das Er­
gebnis der Volkszählung so rasch als möglich 
ermittdt werd!en muß und daß auch ,die Kund­
machung über die Man:datsverteilung unmitteLbar 
-fiiach endgüllti,ger Feststellung des Ergebnisses der 
V o,lkszälhlung zu erla-ssen ist. Dazu sei es erfor­
derl,ich, das VolkszäMungsgesetz, BGBI. Nr. 159/ 
1950, durch entsprechende Vorschriften zu er­
gänzen, um eine Erfüllung ,des ~ich aus der Ver­
fassun,g erg-ebenden Auftrages zu gewährleisten. 

Auch in seinem Trutigkeitsbericht für da<s Jahr 
1974 hat der Verfassungsgerichtshof auf die Not­
well'd~gk.eit einer Neuregelung ,des Volikszählungs­
wesens h~filgewiesen. Im Punkt lI/l se[ues Berichtes 
nimmt der Verfassungsgerichtshof die Klage einer 
Gemeirude gegen ,das L'and auf ZaJhlungei-nes 
bestJimmten Betmges wegen <der Berechnung zu 
geringer Ertragsanteile 'a.n ,den gemeinschaftlichen 
Bundesaihgaben inf'Ollge Zugrunde,legung eines un­
richti.gen Ergebnisses ,der Volkszähilung 1971 zum 
Arulaß, die Neurege!ung des VoJkszä:hliUn~swesens 
in einer den rech,tlsstaatlichen Grurudsätzen ent­
sprechenden Weise a~ureg-en. Bine solche Rege­
lung sei wegen Ider steigen'den Be,deutung ,der an 
die Ergebnisse der Volkszählung ·gesetzlich ge­
kIlJÜ;pften Folgen, z. iB. dnem Fina11lZausgleich, 
dringend nötig. 1n ,diesen Frul1en seien Meinungs­
verschiedenlheiten üher ,dUe iBeurtei,Lung von Per­
sonen rntt doppeltem Wohnsitz 'aufgetreten (S,lg. 
NI". 7644/1975). 

Um den vom VerfassuIlJgsgerichns;hof aufge­
zeigten Mängeln des Volkszihlungsgesetzes ahzu­
'helfen, empfiehlt es sich, die erfol'derIichen Vor­
schriften nicht durch e~ne Novene in das geltende 
VoLk~zäihlungsgesetzaus dem Jahre 1950 einzu­
b~uen, sondern ein ganz neues Vollkszählungs­
gesetz zu erlassen, zumal ,dlie Zahl der Ä,rrderun­
gen Ibzw. Ergänzungen am geltenden Volks­
zähilungsgesetz weit mehr -als ,die Hälfte der die 
V'OllkszäMung regeLnden Besoimmungen hetrifft., 

Die vorgesch,lag-ene legislative Maßnahme wird 
v,oraussichvl:ich kein'en ·fina11'ZJiellen Mehraufwand 
verursachen. 

B. ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Zu § 1: 

Dieser ,deckt sich in seinen Abs. 1 und 2 mit 
§ 1 des Volkszählungsgesetzes, BGBl. Nr. 159/ 
1950. 

In einem neuen Abs. 3 soll - was 'bisher ge­
feihlt nat - die Funktion des österreichisch-en 
Statlistischen Zentralamtes ·als Organ des Bundes­
ministers für Inneres bei ,der Durchführung e~ner 
Volkszählung ikla.rgestdlt weflden. 
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Zu § 2: 

:Der 'bishenige Abs. 2 ist mit Rü . cht ;tuf die 
neuen AbIS. 3 und 4 entJbehrlich. ' 

Der bisherige Abs. 3 wjrd daher. Abs. 2. In 
den Katalog der möglichen Fragen wutde statt 
der Frage nach Kindern ehelicher Abstammung 
die Frage nach der Kinderzahl schlechthin aufge­
nommen. Die Erhebung der "Mutterspr4che" im 
Jahre 1976 auf Grund der Novelle BG 1. Nr. 389/ 
1976 zum geltendenVolkszählungsges tzausdep~ 
Jahre 1950 (vgiI. den ersten Alb atz unter 
A., ALLGEMEINES) 'bot zwar eine .e~entliche 
Orien~ierungshilfe, konnte aber'nicht Isin, jeder 
Hinsicht befriedigend bezeichnet werd n.,:. ' 

Anstelle der Bestimmung des bisheri eri Abs. 2, 
die für die Feststellung der Wohnbe ö~kerung, 
wie die letzte Volkszählung gezeigt hat, nicht 
mehr ausreicht - viele Personen hab n mehrere 
WÜlhncSitze bzw. Wohnungen -, soH in Hinkunft, 
wenn bei der Volkszählung nach de Ordent­
lichen Wohnsitz gefragt wird, anzugeben sein, 
welcher Wohnsitz einer Person mit ehHachem 
Wohnsitz für Zwecke der Mandatszu eih,mg auf 
Bundesebene (Nationalrat, Bundesrat) i Betracht 
kommt, zumal Art. 26 B-VG als Gru dlage für 
die Verteilung der Zahl der Abgeor neten auf 
die Wahlkreise ausdrücklich vom ,,0 dentlichen 
Wohnsitz" spricht, den. die Staatsbürge nach dem 
Ergebnis der letzten Volkszählung in .den! Wahl­
kreisen hatten. (]eder. Staatsbürger kann: selbs,t­
verständlich bei der Verteilung der Mandflte auf 
die Wahlkreise nur ein'm a I berücksichtigt 
werden.) 

I ' •• 

Eine Erläuterung zu dem im Art.26! B-VG, 
verwendeten Begriff "ordentlicher ,Wo~nsitz" 
gibt der Abs. 4; der ordentliche Woh sit* einer 
Person wird an dem, Orte begründe st;in, an 
dem sie sich· in der erweislichen' ode alis den 
Umständen hervorgehenden Absicht ni dd,rgeIas­
sen hat, ihn bi§ auf weiteres zum M ttelpunkt 
ihrer Lebensbeziehungen zu wählen, wobei es 
unerheblich sein soll, ob die Absicht d rauf ge~ 
richtet war, für immer an diesem Ort zu blei­
ben. Diese Definition entspricht dem§ 2 Abs. 4 
des Wählerevidenzgesetzes und bedeute, daß die 
zu zählende Person: - im Sinne der udika tur 
des Verfassungsgerichtshofes - insbeso dere auf 
Grund ihrer wirtschaftlichen, berufE en oder 
geSellschaftlichen Betätigung den Mi tefpunkt 
ihrer 'Lebensbeziehungen hat. Um Sch ierigkei­
ten bei der Zuordnung von Personen die be­
haupten, daß die Voraussetzungen eine ordent­
lichen Wohnsitzes für sie an mehreren' rten zu­
treffen, zu vermeiden, sollen diese Pers nen ver­
pflichtet werden, anläßlich der Ausfül ung der 
Drucksdrten anzugeben, weIcher "Woh sitz' als 
ordentlicher Wohnsitz gelten soll. Das österrei­
chische Statistische Zentral amt wird sich -:- dies 
ist auch im§ 6 Abs. 6 nochmals wiederholt -
mit den betroffenen Gemeinden ins Einverneh-

men setzen; falls es auch dann nicht möglich sein 
sollte, den ordentlimen Wohnsitz einer solchen 
Person .an Hand objektiver Merkmale eindeutig 
zu ermitteln, soll der Ort als ordentlicher Wohn­
sitz gelten, den die betreffende Person selbst an­
gegeben hat. 

Mirt: den .erwäihrnten Bestlimmungen der neuen 
Abs. 3 und 4 wind in kevner wie immer gearteten 
Weise in die Kompeteruz ,der Landesgesetzgebu.pg, 
den Begriff des ol'den~lichen Wohnsitzes für ihren 
Rechtsbereich alilenfal1s von der R,egelung auf 
Bundesebene verschieden ,zu regeln (vgl. Erkennt­
nis des Verfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 5879/68 
vom 13. Dezember 1968), eingegriffen. , 

Die Abs. 1 :und 5 des § 2 sind inhaltlich gleich 
mit den bisherigen Abs. 1 und 4. 

Zu §§ 3, 4 und 5: 

Diese decken sich im wesentlichen mit den ana­
logen Vorschriften des Volkszählungsgesetzes aus 
dem Jahre 1950. 

Im § 3 Abs. 1 wird neben der AuskunftiSpflimt 
am ordentlichen Wohnsitz aum eine Auskunfts­
pflimt an einem weiteren Wohnsitz verankert. 
Dadurm wird es möglich sein, alle Wohnsitzfälle 
zu erfassen, eine Forderung, die schon lange ge­
stellt wird. Für diese Zwecke genügt am weiteren 
Wohnsitz ein eingeschränktes Fragenprogramm; 

Neu ist die nun gemäß § 4 Abs. 3 mögliche 
Verwendung der bei einer Volkszählung gewon­
nenen Daten auch für nimtstatistische Zwecke 
(z. B. Bevölkerungsregister, Stadtplanung). Mit 
dieser Regelung wird die für die Bundesstatistik 
generell geltende zweckgebundene Verwendung 
der Einzelangaben (§ 10 des Bundesstatistikge­
setzes 1965) auch auf den Bereim der Volkszäh- . 
lung analog anzuwenden sein. Hiezu bedarf es 
aber eines besonderen Bundesgesetzes. Eine Ver­
wendung für Steuerzwecke bleibt natürlim weiter 
streng verboten. 

Im§ 5 Abs. 2 ist müimehr die Einrimtung 
einer Zählorganisation - wie bei anderen Erhe­
bungen - ausdrücklich genannt. 

Unter "Voliständigkeit der Ausfüllung" im 
§ 5 Abs. 3 ist selbstverständlim nur zu verstehen, 
daß in jeder Spalte bei einer einzutra:genden Per­
son auch eine Eintragung enthalten sein muß, 
nimt aber, daß die vom Ausfüllungspflichtigen 
eingesetzten Daten etwa vom Hausbesorger auf 
ihre Rimtigkeit hin zu überprüfen wären. 

Im neuen Abs. 4 des § 5 wird der Gemeinde 
nun auch die Möglichkeit eröffnet, falls die 
Drucksorten nicht oder nichtvollstä_ndig ausge­
füllt sind, z. B. den Haushaltsvorstand zwecks 
Ausfüllung der Drucksorten oder deren Ergän­
zung zur Gemeinde vorzuladen. Durch, den zwei­
ten Satz dieses Absatzes soll die überprüfung der 
mündlichen Angaben durch die Vorlage von Do­
kumenten erleichtert werden. 
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Zu § 6: 

Die bisher im Abs. 1 des§· 6 im letzten· Satz 
enthaltene Spezialvorschrift für Wien konnte in­
folge der längst erfolgten Regelung der "Rand­
gemeindenfrage" eliminiert werden. Davon abge­
sehen sind die Abs. 1 und 2 des § 6 bis auf un­
wesentliche Modifikatronen gleichlautend mit der 
bisherigen Regelung. Die in der Praxis in größe­
ren Gemeinden für Zwecke der Volkszählung er­
folgende Einteilung in "Zählsprengel"soH nun 
auch schon im Gesetz verankert werden. 

In den Abs. 3 und 4 muß, ungeachtet der Not­
wendigkeit einer zentralen Aufarbeitung des ge­
samten Volkszählungsmaterials durch das_ öster­
reichische Statistische Zentralamt, dem Umstand 
Rechnung getragen werden, daß. die Angelegen­
heiten der Volkszählung gemäK der Bundesver­
fassung in mittelbarer Bundesverwaltung zu be­
sorgen sind, da Art. 102 Abs. 2 B-VG bei den 
Angelegenheiten; die unmittelbar von Bundesbe­
hörden versehen werden können, das V olkszäh­
lungswesen nicht aufzählt. Dem Landeshaupt­
mann steht daher eine Mitwirkung bei der 
Durchführung von Volkszählungen zu. Abs. 3 
sieht deshalb vor, daß die Bezirksverwaltungs­
behörden die ihnen übermittelten Zählungspa­
piere nicht nur für die Zusammenstellung der 
Bezirksübersicht zu verwenden, sondern auch zu 
überprüfen haben, ob das Zählungsmaterial von 
allen Gemeinden ihres Amtsbereiche~ vorgelegt 
wurde. Jedenfalls ist eine Gleichschrift der Be­
zirksübersicht, in Städten mit eigenem Statut der 
Gemeindeübersicht, dem Landeshauptmann vor-
zulegen. _. 

An den Anfang des Abs. 6 wurde die wichtige 
Vorschrift gestellt, daß die Bearbeitung und Aus­
wertung des gesamten Zählungsmaterials dem 
Österreichischen Statistischen Zentrahmt .obliegt, 
eine Vorschrift, Idie brisherdem . ersten Satz im 
hbs. 4, der von .der übermitdung ,desZäMwngs­
materials an das genaJ?-nte Amt spricht, nur aAs 
Nebensatz "angehängt" war. Auch ,die Ku.nd­
machullig der Volkszälhlungsergelbnisse ist als spe­
zielle Aufgabe .des österreichischen Statistischen 
Zentmhmtes zu nennen. 

Da jegliche Verarbeitungpersonenbezogener 
Daten mit Hilfe der ADV nach den Intentionen 
des Datenschutzgesetzes, BGBL N~. 565/78, einer 
ausdrüOilichen gesetzliChen Grundlage bedarf, 
war .auch hier entspre~endeVorsorge zu treff~n. 

Zu § 7: 

Im neuen § 7süUen - wieder im Sinne des 
schün im Abschnitt Azitierten Erkenntnisses des 
V erfa~srungsge[1icht:fuofes - V'Olrschriften li'Ii das 
Vülkszählungsgesetz eingebaut werden, damit die 
möglichst rasche Ermittlung der Bürgerzahl süwie 
die gehörige Kundmachung der Ergebnisse einer 
Vülkszählung auch gesetzlich fundiert sind. 

Hinsichtlich der Bürgerzahlen 'Ordnet Abs. 2 
besünders an, daß diese außer in der nach Abs. 1 
erfülgenden P~blikatiün in den schün bisher je­
weils na~ jeder Volkszählung vüm österreichi­
schen Statistischen Zentralamt herausgegebenen 
Sünderheften länderweise unverzüglich nach ihrer 
Ermittlung dem Bundeskanzler süwie dem Bun­
desminister für Inneres mitzuteilen süwie im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitun:g" zu veröffent­
lichen sind .. Diese Zahlen sollen alsü jedenfalls 
schon vor dem Erscheinen .der Sonder hefte des 
österreichischen Statistischen Zentralamtes der 
Entschließung des Bundespräsidenten über die 
Zahl der vün den Ländern in den Bundesrat zu 
entsendende~ Mitglieder süwie der Kundmachung 
des Bundes~inisters für InIleres' über die ZahL 
der auf jeden Wahlkreis entfallenden Mandate 
für die Wahl des Natiünalrates zugrunde gelegt 
werden können. 

Zu§ 8: 

Insbesündere mit Rücksicht auf die· bei der 
Ordentlichen Vülkszählung am 12. Mai 1971 ein­
geführten neuen; Drucksürten, die eine zusätz­
liche Belastung der Gemeinden zur Folge hatten, -
ergab sich die Notwendigkeit, daß sich der Bund 
an den den Gemeinden anläßlich der Durchfüh­
rung . der genannten Volkszählung entstandenen 
Küsten· beteiligte. Mit dem Bundesgesetz vüm 
26. April 1972, BGB!. Nr.148, wurde dem Ver­
langen der Gemeinden auf eine Abgeltung des 
ihnen bei der Volkszählung 1971 erwachsenen 
finanziellen Aufwandes entsprochen. 

Jeder Gemeinde wurde durch das östetreichi­
sche Statistische Zentralamt eine entsprechende 
Pauschalentschädigung, zum Großteil noch im 
Jahre 1972, angewieSen. 

. Anstelle dieser Sonderregelung, _ wie si~ für die 
Ordentliche Vülkszählung' 1971 galt, werden nun 
hier in das Volkszählungsgesetz für alle künfti­
gen Vülkszählungen Kostenersatzbestimmungen 
aufgenümmen, wobei die Höhe derjeweiligeri 
Pauschalentschädigung nach jeder Vülkszählung 
durch Verordnung des BundeSministers für Inne­
res festzusetzen sein wird (vgl. hiezu die Rege­
lung im'§ 5 Abs. 1 des Volkszählungsgesetzes 
BeB!. Nr. 159/1950 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BqBl. Nr. 398/1976). 

Abgesehen vün den im Laufe der Zeiteintre­
tenden allLgemeinen Kostensteirierungen und weil 
bei kommenden Vülkszählungen durchaus mit 
neuerlichen zusätzlichen Belastungen der· Ge­
meinde, etwa durch Ausfüllung neuer Druck­
sorten, gerechnet werden muß, empfiehlt es sich 
jedenfalls,_den Pauschalsatz nicht im Gesetz, son­
de-rn erst im Verordnungswege festzustellen 
(Abs.2). 

Die Vorschriften in den Abs. 4 und 5 sind der 
Regelung im eingangs erwähnten Sondergesetz 
an läßlich der Vülkszählung 1971 nachgebildet. 
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Zu § 9: 

Diese Bestimmung entspricht, von einer klei­
nen legistischen Verbesserung abgesehen, dem § 7 
des geltenden Volkszählungsgesetzes. 

Zu § 10: 

Hier wurden, von der wegen der Neuregelung 
des Kostenersatzes notwendigen lit. d abgesehen, 
die Vorschriften· des Volkszählungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 159/1950, in ihrer ursprünglichen Fas­
sung übernommen. 

Zu § 11: 

Als wesentliche Vorarbeit für jede Ordentliche 
Volkszählung ist die Anlegung von sogenannten 
"Orts- und Häuserverzeichnissen" durch die Ge­
meinden notwendig. Sie bilden die Grundlage 
für die Feststellung des Bedarfes an Drucksorten 
für die Erhebungen und ermöglichen auch die 
Kontrolle der an das österreichische Statistische 
Zentral amt eingesendeten Zählpapiere auf Voll­
zähligkeit und ordnungsgemäße Ausfüllung. 

Auch das auf Grund der "Orts- und Häuser­
verzeichnisse" nach jeder Ordentlichen Volkszäh~ 
lung verfaßte "Ortsverzeichnis von österreich" 

soll im Volkszählungsgesetz seme Deckung fin­
den. 

Die näheren Anordnungen über die Anlegung 
der "Orts- und Häuserverzeichnisse" ,werden, 
wie bisher, im Erlaßwege zu treffen sein. 

Zu § 12: 

Das Volkszählungsgesetz aus dem Jahre 1950, 
an ,dessen Stelle die gegenstä.nJdli'che Neuregelung 
tritt, ist, sann seiner unter A. ALLGEMEINES 
erwähnten Novellierung wegen der im Herbst 
1976 durchgeführten Erhebung der "Mutter­
sprache", aufzuheben. Bezüglich des § 11 aber, 
der die Heranziehung der im Amte befindlichen 
Wa'h:1behöllden zur gemllilltenErhehung im Wege 
einer Verfassungsbestimmung anordnete, ist eine 
Verfassungsbestimmung erforderlich. 

Zu § 13: 

. In der Vollzugsklausel sind die besonderen 
Verordnungszuständigkeiten der Bundesregierung 
sowie das vom Bundesminister für Inneres zu 
beachtende Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Finanzen bei der Festsetzung der Kosten­
beiträge an die Gemeinden in der Verordnung 
nach § 10 Abs. 2 hervorgehoben. 

74 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




